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Präsidium des Studierendenparlaments der XXXV. Legislatur 
Studierendenparlament der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 

 c/o AStA • Große Scharrnstraße 59 • 15230 Frankfurt (Oder) • E-Mail: stupa@europa-uni.de 
 

Einladung zur 6. Sitzung des Studierendenparlaments der 
XXXV. Legislatur 

Das Präsidium des Studierendenparlaments der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) beruft hiermit gemäß Artikel 12 Absatz 1 der Satzung der 
Studierendenschaft und §§ 1, 8, 10 Absatz 1 der Geschäftsordnung des 
Studierendenparlaments, das Studierendenparlament der XXXV. Legislatur zur 
sechsten Sitzung ein.  

ZEIT UND ORT:  

- Montag, 24.02.2025 um 18.00 Uhr 
- Raum: AM 233 und online  

 

 

TAGESORDNUNG: 

TOP  Uhrzeit  Beratungsgegenstand  Antragsteller:in/ 
Berichterstatter:in  

1 18.00 Eröffnung  Präsidium  
1.1  Feststellung der Beschlussfähigkeit  
1.2  Annahme der Tagesordnung  
1.3  Wahl einer protokollführenden Person 
1.4  Abstimmung über das Protokoll der 

letzten Sitzung 
1.5  Beschlusskontrolle 
1.6  Bericht des Präsidiums 
2 18.05 Fragestunde für Studierende  Präsidium  
3 18.10 Wahl eines studentischen Mitglieds 

im USC-Vorstand 
Präsidium 

4 18.15 Aussprache zum aktuellen Stand 
bezüglich des ERUA-Student Boards 

Präsidium 

5 18.35 Berichte  
5.1  Fachschaftsräte  Mitglieder der FSR  
5.2  AStA AStA-Referent:innen 
5.3  Senat  stud. Senator:innen  
5.4  Fakultätsräte  stud. Mitglieder der 

Fakultätsräte  
5.5  Verwaltungsrat des 

Studierendenwerks  
stud. Mitglieder im 
Verwaltungsrat 

https://europa-uni-de.zoom-x.de/j/62512506053?pwd=nkalzQtnbhacPbZw90Lm9DJaT7LoHW.1


 

 

5.6  Ausschüsse  Ausschussvorsitzende 

6 18.55 Antrag zu § 2a EO AStA WeAreDrina 
  Pause  
7 19.15 GO-Änderungsanträge  
  Antrag zu § 12 Abs. 1 Präsidium 
  Antrag zu § 19 Abs. 2  -II- 
  Antrag zu § 26 Abs. 3  WeAreDrina 
  Antrag zu § 12 Abs. 3 und § 12 a Leftist Students/ Linke 

Studis 
8 19.40 Bestätigung des Termins für die 

Sommerwahlen 
Präsidium 

9 19.45 Klausurtagung Präsidium 
10 20.00 Sonstiges  Präsidium 

 

Frankfurt (Oder), 09.02.2025 

Jovita Anhut 
Präsidentin des Studierendenparlaments 





Antragstitel: Übertragung der Vertretungsrechte und -pflichten für die ERUA-Ebene 1 
an Gabriela Pawlowicz 2 

Antragsteller:in: Leftis Students / Linke Studies 3 

Antragsempfänger: Studierendenparlament der EUV/zuständiger Ausschuss 4 

Antragstext:  5 

Das Studierendenparlament der EUV möge beschließen: 6 

Das Stupa überträgt Vertretungsrechte und -pflichten bei Entscheidungen auf ERUA-7 
Ebene an Gabriela Pawlowicz, zusätzlich zu ihren Aufgaben als Asta-Berufene. Dies gilt, 8 
bis das StuPa ein Verfahren zur Wahl von Personen auf ERUA Ebene getroffen hat und 9 
nach diesem Verfahren Personen bestimmt worden sind. 10 

Antragsbegründung: 11 

Die ERUA braucht 2 studentische Vertreter*innen für die ERUA-Ebene, die ein Mandat 12 
für diese Aufgabe haben sollten. Während Nicole dieses Mandat als Erweiterung ihrer 13 
Verantwortlichkeiten als Asta Internationales beim ASTA hat, hat Gabi eine Position 14 
ohne Vertretungsmandat inne. Dies ist der Weg, um ihr die Rechte und Pflichten der 15 
Studentenvertretung auf ERUA-Ebene zu übertragen. 16 



Antragstitel: Antrag auf  Änderung in Form der Ergänzung des § 2a EOAStA

Antragssteller: WeAreDrina

Antragsempfänger: Studierendenparlament der Europa-Universität Viadrina

Antragstext:

Das Studierendenparlament der Europa-Universität Viadrina möge beschließen:

Den § 2a EOAStA in folgendem Wortlaut hinzuzufügen:

§ 2a Aufwandsentschädigung des Präsidiums des Studierendenparlaments

(1) Das  Präsidium  des  Studierendenparlaments  erhält  eine  quartalsweise
Aufwandsentschädigung in Höhe von maximal 450,00 EUR.

(2) Die Verteilung der Aufwandsentschädigung erfolgt durch Abstimmung im Präsidium.
Das  Abstimmungsergebnis  ist  auf  der  letzten  Sitzung  eines  Quartals  dem
Studierendenparlament vorzulegen. Das Abstimmungsergebnis muss das Verhältnis
und die Höhe der Aufteilung der Aufwandsentschädigung innerhalb des Präsidiums
enthalten.

(3) Der  Beschluss  über  die  Verteilung  der  Aufwandsentschädigung  ist  dem
Finanzreferenten  unverzüglich  nach  Bekanntgabe  im  Studierendenparlament  zu
übermitteln, sofern kein Einspruch erfolgt.

(4) Jede und jeder Abgeordnete des Studierendenparlaments ist berechtigt, Einspruch
gegen die Verteilung der Aufwandsentschädigung einzulegen. Der Einspruch muss
schriftlich  und  begründet  gegenüber  dem  Präsidium  des  StuPa  erfolgen.  Die
Begründung hat  Zweifel  an der Gerechtfertigtheit  der  vorgeschlagenen Aufteilung
darzulegen.

(5) Im Falle eines Einspruchs ruht die Auszahlung der Aufwandsentschädigung bis zur
Klärung des Sachverhalts durch den hochschulpolitischen Ausschuss.

Die  Bezeichnung  der  EOAStA  in  “Entschädigungsordnung  für  Mitglieder  des  AStA  und
Präsidiums (EO-Mitglieder)” geändert.

Antragsbegründung:

Eine  Aufwandsentschädigung  ist  dann  zu  zahlen,  wenn  ein  tatsächlicher  Mehraufwand
geschaffen wird, was bei dem Präsidium unproblematisch zu bejahen ist. Insbesondere die
Vor- und Nachbereitung sowie das Repräsentieren der Studierendenschaft erfolgt außerhalb
der Sitzungszeiten und sollte honoriert werden. Andere Universitäten in Brandenburg haben
dahingehend auch Regelungen getroffen, sodass es nicht komplett abwegig erscheint, eine
ähnliche Regelung zu implementieren. 
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